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1. Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen -
kein EU-Vorbehalt

Bereits im vergangenen Jahr hat der Gesetzgeber um-
fangreiche steuerliche Regelungen geschaffen, um
Saníerungserträge steuedrei zu stellen. Solche Sanie-
rungserträge entstehen insbesondere dann, wenn im
Rahmen einer Sanierung Gläubiger auf ihre Forderun-
gen veaichten, so dass beim zu sanierenden Unter-
nehmen die entsprechenden Verbindlichkeiten ertrags-
wirksam auszubuchen sind. Eine Besteuerung dieses
Ertrags kann den Erfolg der Sanierung des Unterneh-
mens gefährden. Diese gesetzliche Anderung ist vor
dem Hintergrund zu sehen, dass die Finanzveruualtung
auch bislang schon auf Grund des sog. Sanierungs-
erlasses deraftige Sanierungsgewinne - unter ähn-
lichen Voraussetzungen wie die jetzige Gesetzesfas-
sung - steuerfrei gestellt hatte. Diese Steuerfreistellung
allein auf Basis einer Verwaltungsauffassung verstieß
allerdings gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit
der Venrualtung, so dass der Bundesfinanzhof im Feb-
ruar 2017 diese Praxis der Finanzven¡valtung verwoden
hatte.

Frage in einem der aktuell laufenden Gesetzgebungs-
vedahren durch eine Gesetzesanpassung löst.

O Handlungsempfehlung:

lm Grundsatz besteht zwar aktuell immer noch keine Rechts-
sicherheit hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Sanie-
rungsgewinnen. Jedoch kann davon ausgegangen werden,
dass die gesetzlichen Regelungen in Kraft treten. Da der Bun-
desfinanzhof nunmehr bereits mehrfach entschieden hat, dass
der Sanierungserlass der Finanzveru¡altung auch auf Altfälle
n¡cht angewendÊt werden dad, bleibt abzuwarten, ob diese
Frage durch den Geseügeber geregelt wird.

O Hinweis:

Die neuen gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass ein Sa-
nierungsertrag, also ein Gewinn aus einem Schuldenerlass
zumZwecke der Sanierung, unter bestimmten Voraussetzun-
gen steuerfrei gestellt wird, Die Steuerbefreiung ist nicht an-
tragsgebunden, sondern erfolgt - ohne Wahlrecht des Stpfl.

- von Amts wegen. Die Steuerbefreiung soll nach den bisheri-
gen Regelungen für Sanierungsmaßnahmen ab dem 8.2.2017
gelten. Voraussetzung der SteuerJreiheit ist - wie bislang auch

- die Sanierungsbedürftigkeit sowie die Sanierungsfähigkeit
des Unternehmens, die Sanierungseignung des betrieblich
begründeten Schuldenerlasses und die Sanierungsabsicht
der Gläubiger. Díese Voraussetzungen werden regelmäßig
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sion gegenüber dem Bundesfinanzministerium handelt
es sich allerdings nicht um einen Beschluss, sondern
lediglich um einen sog. comfort letter, der in seiner Bin-
dungswirkung einem Beschluss der EU-Kommission
nachsteht. lnsofern sind die gesetzlichen Anforderun-
gen an das lnkrafttreten der Regelungen zur Steuerfreí-
stellung von Sanierungsgewínnen nach wie vor nicht
erfüllt. Es ist zu erwarten, dass der Gesetzgeber diese

Verlustvorträgen verhindert werden. Das Unternehmen hat
daher im Zuge der Steuer-freistellung sämtliche Verlustpoten-
ziale auszuschöpfen und muss im Sanierungs- wie auch im
Folgejahr gewinnmindernde Wahlrechte zwingend ausüben.
Der nach Verlustverrechnung verbleibende SanierungseÉrag
ist steuerfrei, minderi aber die laufenden Verluste und den
Verlustvortrag nach einer bestimmten, vom Gesetz vorgege-
benen Reihenfolge. Dies gilt sowohl für die Einkommen- bzw.
Körperschaftsteuer als auch für die Gewerbesleuer.
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2. Regierungsentwurf eines Gesetzes zur
steuerlichen Förderung des Mietwoh-
nungsbaus

Mit dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Miet-
wohnungsneubaus soll der Mietwohnungsneubau nun
auch durch eine steuerliche Sonderabschreibung ge-
förder1 werden. Neben der normalen Abschreibung von
in der Regel 2 %o pro Jahr soll eine Sonderabschrei-
bung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in

cien ioigencien orei iahrerr vorr jeweiis t¡is ¿u 5 7o er-
möglicht werden. Bemessungsgrundlage sind die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der begünstigten
und förderfähigen Wohnung, maximal jedoch 2 000 €
je qm Wohnfläche.

Die Sonderabschreibungen sollen nur in Anspruch ge-
nommen werden, wenn:

)) durch Baumaßnahmen auf Grund eines nach dem
31,8.2018 und vor dem 1,1.2022 gestellten Bauan-
trags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bau-
anzeige neuer, bisher nicht vorhandener Wohnraum
in einem Gebäude geschaffen wird, der für die ent-
geltliche Überlassung zu Wohnzwecken geeignet
ist,

)) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3 000 €
je m2 Wohnfläche nicht übersteigen und

)) die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in den folgenden neun Jahren der entgelt-
lichen Überlassung zu Wohnzwecken dient.

)) Ein V'erstoß gegen cjie Nutzungsvoraussetzungen
führt zur rückwirkenden Versagung der bereits in
Â^^*-,,¡h ^ c^h^^,^trÃ^hv^ih,,^^^h
^r 

¡oP¡uvl r vgt rvrrilrr9rrc¡r uvr ruçra9ðurrrErvur lY9l l'

l$ Hinweis:
Das weìtere Gesetzgebungsverfahren bleibt hinsichtlich der
genauen Ausgestaltung der Sonderabschreibung abzuwar-
ten.

3. Arbeitgebergeförderte Zusatzkrankenver-
sicherung: Barlohn oder ggf. steuerfreier
Sachlohn?

lm Grundsatz unterliegt sowohl Barlohn als auch
Sachlohn der Lohnsteuer und der Sozialversicherung.
Allerdings besteht die Besonderheit, dass Sachbezüge
bis zu 44 € pro Monat steuer- und sozialversicherungs-
frei sind. lnsofern handelt es sich um eine Freigrenze,
so dass bereits ein geringfügiges Überschreiten dieses
Grenzweds dazu führt, dass der gesamte Betrag der
Lohnsteuer und Sozialversicherung unterliegt. Jeden-
falls bietet diese Freigrenze Gestaltungsmöglichkeiten,
um den Arbeitnehmern Lohnbestandteile in Form von
Sachlohn abgabenfrei zukommen zu lassen. lm Einzel-
nen sind dabei verschiedene Voraussetzungen zu be-
achten.

Zunächst ist in diesen Fällen stets zu prüfen, ob Bar-
lohn oder aber Sachlohn vorliegt. Für die Abgrenzung
ist der auf Grundlage der arbeitsveftraglichen Verein-
barungen zu ermittelnde Rechtsgrund des Zuflusses
entscheidend. Dies verdeutlichen die beiden vom

Bundesfinanzhof aktuell entschiedenen Ufteile zu
arbeitgebergeförderten Zusatzkrankenversicherungen.
ln den Urteilen vom 7.6.20'18 (Aktenzeichen Vl R 13/16)
und vom 4.7.2018 (Aktenzeichen Vl R 16/17\ kommt
das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Gewährung
von Krankenversicherungsschutz in Höhe der Arbeit-
geberbeiträge

)) Sachlohn darstellt, wenn der Arbeitnehmer auf
Grund des Arbeitsveftrags ausschließlich Versiche-
rrrngsschrrlz, nicht aher eine Geldzahlr¡no rrerlan-
gen kann;

)) demgegenüber wendet der Arbeitgeber Geld und
keine Sache zu, wenn er einen Zuschuss unter der
Bedingung zahlt, dass der Arbeitnehmer mit eìnem
vom ihm benannten Unternehmen einen Versiche-
run gsvertrag schließt.

Die Udeilsfälle lagen wie folgt:

)) lm Fall Vl R 13/'16 schloss der Arbeitgeber als Ver-
sicherungsnehmer für die Mitarbeiter des Unter-
nehmens bei zwei Versicherungen (Gruppen-)
Zusatzkrankenversicherungen fùr Vorsorgeunter-
suchungen, stationäre Zusatzleistungen sowie
Zahnersalz ab. Die für den Versicherungsschutz
des Stpfl. vom Arbeitgeber gezahlten monatli-
chen Beiräge biieben unter cjer 44 €-Freigrenze.
Der Bundesfinanzhof bestätigte das Vorliegen von
Sachlohn.

)) ln der Sache Vl R 16i 17 informierte der Arbeitgeber
in einem,,Mitarbeiteraushang" ihre Arbeitnehmer
darüber, ihnen zukünftig eine Zusatzkrankenversi-
cherung über eine private Krankenversicherungs-
geselischafi anbieten zu können. Mitarbeiter nah-
men das Angebot an und schlossen unmittelbar mit
der Versicherungsgesellschaft private Zusatzkran-
kenversicherungsverträge ab. Die Versicherungs-
beiträge wurden von den Mitarbeitern direkt an die
Versicherungsgesellschaft überwiesen. Hierfür er-
hielten sie monatliche Zuschüsse von der Stpfl. auf
ihr Gehaltskonto ausgezahlt, die regelmäßig unter
der 44 €-Freigrenze blieben. Nach dem Udeil des
Bundesfinanzhofs handelt es sich um Barlohn. Ein
Sachbezug liege nur vor, wenn auch ein arbeits-
rechtliches Versprechen erfüllt wird, das auf Gewäh-
rung von Sachlohn gerichtet ist. Der Arbeitgeber
hatte in diesem Fall aber letztlich nur den Kontakt
zu dem Versicherungsunternehmen vermittelt und
bei Vertragsschluss einen Geldzuschuss verspro-
chen. Damit hatte sie ihren Arbeitnehmern - anders
als im erstgenannten Fall - keinen Versicherungs-
schutz zugesagt.

O Hinweis:
Der Bundesfinanzhof weist in seiner Pressemitteilung zu die-
sen Urteílen auf die Konsequenzen dieser Differenzierung in
der Praxis hin. Und zwar ergibt sich aus dieser differenzieren-
den Betrachtung eine Gestaltungsfreiheit für den Arbeitgeber,
welcher einer Abwägung im Einzelfall bedarf:

- Entscheidet sich der Arbeitgeber dafür, seinen Arbeitneh-
mern - wie im erstgenannten Fall * unmittelbar Versiche-
rungsschutz zu gewähren, liegt zwar eínerseits begünstig-
ter Sachlohn vor, andererseits ist das Potenzial für weitere
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Sachbezüge angesichts der monatlichen Freigrenze von
höchstens 44 € erheblich eingeschränkt. Denn jegliche
Überschreitung der Freigrenze führt zum vollständigen
Entfallen der Steuerfreiheit.

- Diesem Risiko kann der Arbeitgeber dadurch begegnen,
dass erseinen Arbeilnehmern -wie im zweitgenannten Fall
geschehen - lediglich einen (von vornherein steuerpflichti-
gen) Zuschuss unter der Bedingung zahlt, dass diese eine
eigene private Zusatzkran kenversicherung abschließen. ln
diesem Fall unterliegt der Zuschuss der Lohlrsteuer und
der Sozialversicherung. Wenn der Arbeitgeber die insoweìt
anfallende Lohnsteuer ûbernimmt, stellt dies allerdings
wiederum einen zu versteuernden Lohn dar.

4. Versandkosten sind in die Berechnung der
44 €,-Freigrenze be¡ Sachbezügen e¡nzu-
beziehen

Sachbezüge sind monatlich bis zu 44 € steuerfrei. ln-
sofern handelt es sich allerdings um eine Freigrenze,
so dass bereits ein geringfügiges Überschreiten des
44 €-Grenzwerts dazu führt, dass der gesamte Betrag
der Lohnsteuer unterliegt. Daher ist die Ermittlung des
steuerlichen Werts des Sachbezugs von besonderer
Bedeutung. Hiezu stellt der Bundesfinanzhof nun mit
Ufteil vom 6.6,2018 (Aktenzeichen Vl R 32/16) Folgen-
des fest;

)) Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Sachbezug
mit dem ,,üblichen Endpreis" zu bewer-ten. Üblicher
Endpreis ist der Endverbraucherpreis und damit
der im allgemeinen Geschäftsverkehr von Letztver*
brauchern für identische bzw. gleichartige Waren
tatsächlich gezahlte gûnstigste Einzelhandelspreis
am Markt.

)) Liefert der Arbeitgeber die Ware in die Wohnung
des Arbeitnehmers, liegt eine zusätzliche Leistung
des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer vor. Der
Vorteil hieraus ist in die Berechnung der Freigrenze
von 44 € einzubeziehen.

)) Entsprechendes gilt, wenn der günstigste Einzel-
handelspreis des Sachbezugs am Markt im Ver-
sand- oder Onlinehandel gefunden wird. lst der
Versand doñ als eigenständige Leistung ausge-
wiesen und nicht bereits im Einzelhandelsverkaufs-
preis und damit im Endpreis im Sinne der gesetz-
lichen Vorschrift zur Beweftung des Sachbezugs
enthalten, tritt der geldwede Vofteil aus der Liefe-
rung ,,nach Hause" bei der Berechnung der Frei-
grenze iot't 44 € zunr Warenwerlhiii2u.

lm Ufteilsfall gewährte der Arbeitgeber seinen Mitarbei-
ten unter bestimmten Voraussetzungen Sachprämien
(insbesondere handelsübliche VerbrauchsgüteI u.a.
Unterhaltungselektronik, Werkzeuge, Kosmetik, Beklei-
dung, Lebensmittel, Haushaltsgeräte). Hiezu bediente
er sich der Firma X-GmbH. Jeder bezugsberechtigte
Arbeitnehmer konnte über einen Onlinezugang monatlich
aus der Angebotspalette der X-GmbH einen Sachbezug
auswählen. Anschließend bestellte der Arbeitgeber die
Ware bei der X-GmbH, die ihm nebst einer sog. Versand-
und Handling-Pauschale in Rechnung gestellt wurden.
Nach dem Ausgleich der Rechnung bezog die X-GmbH

die Waren von ihren Lieferanten und versandte sie an
den jeweiligen prämienberechtigten Mitarbeiter der Stpfl.
oder händigte die Waren dem Arbeitgeber zur Verteilung
im Betrieb aus. Der dem Arbeitgeber in Rechnung ge-
stellte Bruttobetrag der Sachbezüge einschließlich Um-
satzsteuer betrug regelmäßig 43,99 €. Darüber hinaus
hatte dieser in der Regel für jede Bestellung eine Ver-
sand- und Handling-Pauschale i.H.v. 6 €. zu zahlen.

Das Finanzamt bezog die Versand- und Handling-Pau-
schale in die Ermittlung der 44 €-Freigrenze ein, so
dass díese überschritten war und mithin der Sach-
bezug der Lohnsteuer unterlag. Das Gericht führt zur
Ermittlung des Werts des Sachbezugs aus, dass der
Sachbezug im Grundsatz nach den Kosten bemes-
sen werden kann, die der Arbeitgeber seinerseits da-
für aufgewendet hat, sofern der Arbeitgeber die Ware
oder Dienstleistung aus Quellen bezogen hat, die auch
Endverbrauchern zugänglich sind, und die Kosten um
etwaige Nachlässe (etwa Mengenrabatte) bereinigt
werden, die Endverbraucher nicht erhalten hätten. Eine
hiervon abweichende Wertbestimmung bedarf des kon-
kreten Nachweises, dass eine Schätzung des üblichen
Endpreises am Abgabeoft anhand der vom Arbeitgeber
aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des Sach-
bezugs nicht entspricht.

Fracht-, Liefer- und Versandkosten zählen im Grund-
satz nicht zum maßgeblichen Endpreis. Es handelt sich
hierbei nicht um die Gegenleistung des Letztverbrau-
chers fúr die Ware. Liefert allerdings der Arbeitgeber
die Ware in die Wohnung des Arbeitnehmers, liegt eine
zusätzliche Leistung des Arbeitgebers an den Arbeit-
nehmer vor. Die Kosten des Arbeitgebers hiedür erhö-
hen deshalb nicht den Warenweft des zugewendeten
Wirtschaftsguts. Vielmehr liegt ein gesonderter Sach-
bezug vor. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
dass es an einer Bereicherung fehlen kann, wenn der
Arbeitnehmer für das Empfangene selbst nichts hätte
aufwenden müssen.

O Hinweis:
ln diesen Fällen ist also stets zu prüfen, ob die Lieferung der
Ware ein selbständiger Sachbezug ist, der die insgesamt
steuerlich relevanten Sachbezüge des Monats erhöht und
dann ggf. zum Überschreiten der 44 €-Grenze führen kann.
Bei diesem Urteil zeigt sich einmal mehr, dass die 44 €-Frei-
grenze Gestaltungsmöglichkeíten bietet, aber in diesen Fällen
auch sehr sorgfältig der Wert des Sachbezugs ermittelt wer-
den muss. lm vorliegenden Fall hätte der Arbeitgeber das von
der Firtna X-GmbH angebotene Modell mittels Lohnsteueran-
rr.rfrngsRrrskunfl heim Finanzamt ¡rrrlifen lassen können; Þìes
sollte immer dann in Erwägung gezogen werden, wenn ein
solches Gestaltungsmodell in einer größeren Zahl an Fällen
angewendet werden soll und damit das steuerliche Risiko
hoch ist.

5. Anschaffungsnahe Aufwendungen:
Unvermutet angefallene Kosten zur
Wiederherstellung des zeitgemäßen
Zustands eines Mietobjekts

Fallen bei einem Vermielungsobjetct in den ersten Jah-
ren nach En¡verb lnstandsetzungs- und Modernisie-
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rungsaufwendungen an, so ist die Grenze für den sog.
anschaffungsnahen Aufwand zu beachten. Vereinfacht
ausgedrückt sind lnstandsetzungs- und Modernisie-
rungsaufwendungen immer dann als Herstellungskosten
einzustufen und können mithin nur über die Abschrei-
bung (bei Wohngebäuden regelmäßig also über einen
Zeitraum von 50 Jahren) zeitlich verteilt geltend gemacht
werden, wenn sie innerhalb von drei Jahren nach der
Anschaffung des Gebäudes anfallen und ohne Umsatz-
steuer 15 %o der Anschaffungskosten des Gebäudes
uÞerstetgen. vvtro orese vveftgrenze nlcnr uoerscnnlIen,
können solche Aufwendungen als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten vollumfänglich und sofotl steuer-
lich als Erhaltungsaufwendungen geltend gemacht wer-
den.

lD Hínweis:
In zeitlicher Hinsicht beginnt diese Frist mit dem Tag der An-
schaffung des Gebäudes und endet drei Jahre später, ist also
nicht an das Kalenderjahr gebunden. Die Berechnung erfolgt
auf den Tag genau.

Der Bundesfinanzhof hatte in drei grundlegenden
Urteilen v. 14.6.2016 (Aktenzeichen lX R 25/14, lX R
15/15 und lXR22/15) zur Abgrenzung des steuerlichen
Begriffs der anschaffungsnahen Herstellungskosten
eine weite Auslegung bestätigt. Auch Schönheitsrepa-
raturen (2.8. -tapezieren, Anstreichen oder Kaiken cier
Wände und Decken, Streichen von Fußböden, Heiz-
körpel lnnen- und Außentüren sowie Fenster) und
Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft
sowie Aufr¡rendungen für eine über den ursprünglichen
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung
zählen zu den anschaffungsnahen Herstellungskosten.
Dies gílt selbst dann, wenn s¡e nÍcht in einem engen
räumlichen, zeitlichen und sachlichen Zusammenhang
mit Modernisierungs- und lnstandsetzungsmaßnah-
men angefallen sind. Nicht zu den anschaffungsnahen
Herstellungskosten gehören Erhaltungsaufwendun-
gen, die üblichenveise jährlich anfallen, wie z.B. Hei-
zungswartun g, Aufzugswartung oder Ablesekosten.

Der Bundesfinanzhof stellt nun zur Abgrenzung an-
schaffungsnaher Herstellungskosten mit Ufteil vom
1 3.3.201 8 (Aktenzeichen lX R 41 /17) weiter fest:

ll Unvermutete Aufwendungen für Renovierungs-
maßnahmen, die lediglich dazu dienen, Schäden
zu beseitigen, welche auf Grund des langjährigen
vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache durch
den Nutzungsberechtigten entstanden sind, führen
unter den weíteren Tatbestandsvoraussetzungen zu
anschaff ungsnahen Herstellungskosten.

)þ Dies gilt auch, wenn im Rahmen einer solchen Re-
novierung ,,verdeckte", d.h. dem Stpfl. im Zuge der
Anschaffung verborgen gebliebene, jedoch zu die-
sem Zeitpunkt bereits vorhandene Mängel, beho-
ben werden.

lm Urleilsfall erwarben die Stpfl. in 2012 eine vermie-
tete Eigentumswohnung (Kaufpreis 60 000 €; anteilige
Anschaffungskosten für das Gebäude 40 31 6 €) und
machten in der Einkommensteuererklärung für das
Streitjahr 2014 lnstandhaltungsaufwendungen i.H.v.

insgesamt 12 406 € geltend, die anteilig auf die Er-
neuerung des Badezimmers (8 517 €), die Erneuerung
der Elektroinstallation (2 000 €), den Einbau von Fens-
Tern (1 275 €), den Austausch einer Scheibe ('1 86 €) so-
wie auf verschiedene Ersatzteile und Kleinmaterialien
(428 €) entfielen.

Das Finanzamt berücksichtigte im Einkommensteuer-
bescheid ledìglich die Kosten frìr verschiedene Er-
satzteile und Kleinmaterialien i,H.v. 428 € als sofort
abziehbare Frhaltrrngsarrfwendrrngen: clie iìbrigen Auf-
wendungen i.H.v. 11 978 € ordnete das Finanzamt den
anschaffungsnahen Herstellungskosten zu und be-
rücksichtigte diese lediglich im Rahmen der Abschrei-
bungen.

lm Einspruchsverfahren trugen die Stpfl. vor, bei den
durchgeführ1en Arbeiten habe es sich um Schönheits-
reparaturen gehandelt. Überdies könne die Sonderre-
gelung für anschaffungsnahe Aufwendungen im Streit-
fall nicht zur Anwendung kommen, da die langjährige
Mieterin kurz nach Erwerb der Wohnung plötzlich ver-
storben sei und die Wohnung ohne Durchführung der
Sanierungsmaßnahmen nicht erneut habe vermietet
werden können. Das Badezimmer se¡ 40 Jahre alt und
verwc¡hnt, die Fertster lediglich einfach verglast, die
Fensterrahmen defekt und die Fußböden schadhaft

ñ:- -f-r-¡--:-^r-rl-¡:-.^ L^L - -r-r-rgsvvtÞtil r. utri Ervl\rrurr törailituut I I tétJti I ilut il. I I tel lf uel I I

aktuellen VDE-Standa-rd entsprochen. Diese Situation
sei für die Stpfl. nicht vorhersehbar gewesen. Der Ein-
spruch der Stpfl. hatte keinen Erfolg.

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des
Finanzamts" im Kern argumentieri das Gericht, ciass
im Regelfall von einer Renovierung und Modernisie-
"' 'a^ iø 7' '¡a^øaa!a ana mi+ Àa. 

^ 
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Gebäudes ausgegangen werden kann, soweit bauli-
che Maßnahmen innerhalb von dreí Jahren nach der
Anschaffung durchgeführt werden. lnsoweit enthält
die gesetzliche Vorschrift eine Regelvermutung für
das Vorliegen anschaffungsnaher Herstellungskosten,
ohne dass es einer Einzelfallprüfung bedarf. lm Rah-
men dieser Regelvermutung sind auch die Kosten für
lnstandsetzungsmaß nahmen zur Beseitigung verdeck-
ter - im Zeitpunkt der Anschaffung des Gebäudes je-
doch bereits vorhandener - Mängel den anschatfungs-
nahen Herstellungskosten zuzuordnen. Gleiches gilt
für Kosten zur Beseitigung von bei Anschaffung des
Gebäudes angelegter, aber erst nach dem Enruerb
auftretender altersüblicher Mängel und DefeKe; auch
solche Aufwendungen sind ihrer Natur nach verdeckte
Mängel und mithin in díe Betragsgrenze der anschaf-
fungsnahen Herstellungskosten mit einzubeziehen.

0 Hinweis:
Der Bundesfinanzhof bestätigt also die restriktive Auslegung
des Begriffs der anschaffungsnahen Herstellungskosten. ln

der Praxis sollte daher tunlichst vermieden werden, dass die
15 %-Schwelle in den ersten drei Jahren nach dem Erwerb
der lmmobilìe überschritten wird. Ggf. ist das zeitliche Auf-
schieben von Maßnahmen sinnvoll.

Alle lnformationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letâe Aktualität kann dennoch
keine Garantie übernommen werden.
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